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Allgemein 

Um Ihre Ansprüche auf Leistungen aus der Sozialversicherung geltend machen zu 

können, benötigen Sie hierfür die entsprechenden mobilen Dokumente (ehemals E-

Formulare). Weiterführende Informationen zu den mobilen Dokumenten in Österreich 

erhalten Sie beim zuständigen Sozialleistungsträger: Arbeitsmarktservice (AMS), 

Gebietskrankenkasse (GKK), Pensionsversicherung (PV) oder Unfallversicherung 

(AUVA). Weiterführende Informationen erhalten Sie zusätzlich bei der zwischenstaat-

lichen Verbindungsstelle beim 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
Kundmanngasse 21 
A -1031 Wien 
Tel.:+43 (0)1 711 32-0 
Fax +43 (0)1 711 32 3777 
E-Mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at 
Internet: www.hauptverband.at 

 

Die neuen vereinfachten Formulare haben die E-Formulare ersetzt, doch einige nati-

onale Behörden arbeiten während einer Übergangszeit weiterhin mit den E-

Formularen. 

 

Die wichtigsten Sozialleistungsformulare sind: 

 Ansprüche auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit: PD U1 und U2 (früher: 

Reihe E 300) 

 Ansprüche auf Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft: S1, S2, S3 

(früher: Reihe E 100)  

 Ansprüche auf Familienleistungen: Reihe E 400. 

 Berechnung und Zahlung von Pensionen: P1 (früher: Reihe E 200)  

 Bescheinigung über den Anspruch auf Sachleistungen der Versicherung 

bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten: DA 1 (ehemals E 123) 

 

Einen Überblick über die mobilen Dokumente und zuständigen Sozialleistungs-

träger finden Sie unter: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-

forms/index_de.htm  

Arbeitslosenversicherung 

Wenn Sie beispielsweise nach einer Beschäftigung in Österreich zur Arbeitsuche 

ausreisen und Ihre Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung mitnehmen möch-

ten, sind folgende Formulare relevant: 

 

mailto:posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
http://www.hauptverband.at/
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_de.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_de.htm


 

 

 

 

 

 

 

- 3 - 

Stand: 2016 

 

Wegweiser für  

Grenzgänger/Grenzgängerinnen  

aus Tschechien 

 

A11 Formulare 

 PD U1 (ehemals E 301) dient zum Nachweis von Beschäftigungs- und Versi-

cherungszeiten in Österreich, die bei der Berechnung von Leistungen bei Ar-

beitslosigkeit zu berücksichtigen sind.  

Das Formular wird in Österreich vom zuständigen Sozialversicherungsträger 

ausgestellt. Zuständig in Österreich ist für Sie  das Arbeitsmarktservice (AMS) 

www.ams.at und in Tschechien die Geschäftsstellen des tschechischen Ar-

beitsamtes  (ÚP - Úřad práce), http://portal.mpsv.cz/upcr. 

Das Dokument finden Sie unter folgendem Link: http://www.ams.at/ueber-

ams/bestaetigung-von-versicherungs-beschaeftigungszeiten-oesterreich-

formular-e301-u1.  

 PD U2 (ehemals E 303) dient zur Bewilligung des Erhalts von Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit während der Arbeitssuche in einem anderen Land. Das For-

mular wird vom zuständigen Sozialversicherungsträger des Landes ausge-

stellt, in dem Sie arbeitslos geworden sind. Wenn Sie beispielsweise Leis-

tungsansprüche aus der Arbeitslosenversicherung in Österreich in Ihr Heimat-

land mitnehmen  und von dort aus Arbeit suchen möchten, ist für die Ausstel-

lung des Formulars Ihre regionale AMS-Geschäftsstelle zuständig:   

www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/geschaeftsstellen/adressen.    

Umgekehrt, wenn Sie während der Arbeitssuche in Österreich Leistungsan-

sprüche aus Tschechien beziehen möchten, sind für die Ausstellung des 

Formulars die Geschäftsstellen des tschechischen Arbeitsamtes zuständig, 

(ÚP - Úřad práce), http://portal.mpsv.cz/upcr.     

Krankenversicherung 

Wenn Sie als Grenzgänger/Grenzgängerin an Ihrem Wohnort zum Arzt/zur Ärztin 

gehen wollen, haben Sie Anspruch auf alle Sachleistungen, die nach den Rechtsvor-

schriften des Staates, in dem Sie wohnen, vorgesehen sind.  

In dem Fall müssen Sie sich von Ihrer Gebietskrankenkasse in Österreich das Do-

kument S1 (ehemals E 106 und E 109) Bescheinigung über den Anspruch auf Ge-

sundheitsleistungen ausstellen lassen und bei einer Krankenkasse Ihres Wohnortes 

in Tschechien einreichen. Mit diesem Formular können Sie und auch Ihre mitversi-

cherten Familienmitglieder Leistungen aus der Krankenversicherung (in Tschechien) 

in Anspruch nehmen.  

Wenn Sie eine bestimmte und geplante medizinische Behandlung in Tschechien in 

Anspruch nehmen wollen, müssen Sie sich diese im Vorfeld von der zuständigen 

Gebietskrankenkasse in Österreich, mit dem Formular S2 (ehemals E112), genehmi-

gen lassen.  

Das Formular S3 dient als Bescheinigung über den Anspruch auf Gesundheitsleis-

tungen in dem Land, in dem Sie vorher erwerbstätig waren. Nützlich ist das Formular 

für Grenzgänger/Grenzgängerinnen im Ruhestand, die nicht mehr in dem Land versi-

chert sind, in dem sie vorher erwerbstätig waren. 

http://www.ams.at/
http://portal.mpsv.cz/upcr
http://www.ams.at/ueber-ams/bestaetigung-von-versicherungs-beschaeftigungszeiten-oesterreich-formular-e301-u1
http://www.ams.at/ueber-ams/bestaetigung-von-versicherungs-beschaeftigungszeiten-oesterreich-formular-e301-u1
http://www.ams.at/ueber-ams/bestaetigung-von-versicherungs-beschaeftigungszeiten-oesterreich-formular-e301-u1
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=de
http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/geschaeftsstellen/adressen
http://portal.mpsv.cz/upcr
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Die Kontaktdaten der für Sie zuständigen Gebietskrankenkasse in Österreich 

finden Sie unter:  

https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/content/contentWindow?c

ontentid=10007.683713&action=2&viewmode=content. 

Familienleistungen 

Wenn Sie als Grenzgänger/Grenzgängerin Familienleistungen für Ihre in Tschechien 

wohnenden Familienmitglieder beantragen möchten, müssen Sie sich zunächst von 

der zuständigen Behörde in Tschechien das Formular E 401 Familienstandsbeschei-

nigung für die Gewährung von Familienleistungen ausstellen lassen. Mit diesem 

Formular lassen Sie sich den Familienstand bestätigen und legen es bei der Antrags-

stellung auf Familienleistungen in Österreich vor. Weitere Formulare aus der Reihe 

E400 (E402 bis E413) dienen zur Beantragung und Geltendmachung von Leistungs-

ansprüchen auf Familienzulagen. Eine Übersicht über den Zweck und die Zuständig-

keiten zu den Formularen E402-E413 erhalten Sie unter folgendem Link:  

http://www.eu-info.de/sozialversicherung-eu/E-Formulare/.  

Pensionsversicherung 

Wenn Sie in Tschechien und Österreich (ggf. auch in anderen EU-Mitgliedstaaten) 

erwerbstätig waren, dann werden alle Versicherungszeiten für Ihren Pensionsantrag 

berücksichtigt. Zur Antragstellung bei der Pensionsversicherung benötigen Sie das 

Formular P1 (ehemals E 205 und E 207). Das Dokument stellt eine Zusammenfas-

sung der  Pensionsentscheidungen dar und gibt einen Überblick über die Einzelbe-

scheide der Mitgliedstaaten, in denen Sie eine Alters-, Hinterbliebenen- oder Invalidi-

tätspension beantragt haben, ob beispielsweise Lücken bestehen oder sich bestimm-

te Versicherungszeiten überschneiden.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Dienststelle der Pensions-

versicherungsanstalt in Österreich:  

http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow

?contentid=10007.707767&action=2. 

Unfallversicherung 

Wenn Sie in Österreich unfallversichert sind und dort einen Arbeitsunfall hatten oder 

an einer Berufskrankheit leiden, so können Sie sich auch in Tschechien medizinisch 

behandeln lassen oder andere Sachleistungen aus der Unfallversicherung beziehen. 

Zur Antragstellung bei Ihrer österreichischen Unfallversicherung (AUVA) benötigen 

Sie das Formular DA 1 (ehemals E 123) Bescheinigung über den Anspruch auf 

Sachleistungen der Versicherung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.  

 

 

https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/content/contentWindow?contentid=10007.683713&action=2&viewmode=content
https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/content/contentWindow?contentid=10007.683713&action=2&viewmode=content
http://www.eu-info.de/sozialversicherung-eu/E-Formulare/
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707767&action=2
http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707767&action=2
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Weitere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen österreichischen Unfallver-

sicherung (AUVA):   

www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.67

0946&action=2&viewmode=content  

Steuerrecht 

Grenzgänger/Grenzgängerinnen im steuerrechtlichen Sinn müssen im Zuge der 

Lohnsteuererklärung folgende Formulare beim zuständigen Finanzamt in Tschechien 

einreichen: 

 L 1 Beilage zur Erklärung zur Arbeitnehmer-/Arbeitnehmerinnenveranlagung 

(L 1) oder Einkommensteuererklärung (E 1) bei grenzüberschreitenden Ein-

künften 

 das Formular L 17 dient generell der Bekanntgabe von in Österreich nicht 

dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

beit für Zwecke der Einkommensteuerveranlagung. 

Die oben genannten Formulare erhalten Sie beim österreichischen Bundesministeri-

um für Finanzen (BMF) unter 

http://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&STyp=H

aFo. 

 

http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.670946&action=2&viewmode=content
http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.670946&action=2&viewmode=content
http://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&STyp=HaFo
http://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&STyp=HaFo

